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Einführungs- und Qualifikationsphase
( Volljährigkeit:      Wenn nicht ausdrücklich von Ihnen widersprochen wird, erhalten Ihre Eltern auch weiterhin alle wesentlichen Informationen.

( Erkrankungen:    Sie melden sich am 1. Fehltag bis 10.00 Uhr per Telefon: (05171 / 49774). Der  Laufzettel und ggf. eine für den Tag erfolgte Krankschreibung (soweit Klausuren betroffen sind) werden umgehend abgegeben.


Nachschreibklausuren werden grundsätzlich auf den Samstag gelegt.

( Verlassen des Raumes während schriftlicher Arbeiten:

Sie können den Raum nur kurzfristig für dringende Bedürfnisse verlassen (aber nicht während der Pausenzeiten). 

Außerhalb des Unterrichtsraumes sind Ihnen keine Kontakte zu anderen gestattet. Das Verlassen des Schulgeländes ist verboten.

( Handy:
In der Schule sind Handys nicht zu benutzen und auch ausgeschaltet. Das gilt grundsätzlich auch für MP3-Player. Bei Zuwiderhandlung werden diese Geräte eingezogen und im Sekretariat abgegeben. Bei Nicht-Volljährigen können Sie nur von den Eltern wieder entgegengenommen werden (Beschluss der Gesamtkonferenz vom Juli 2007). Innerhalb der Schule können Handys nur im Ausnahmefall im Gang vor dem Schulsekretariat benutzt werden.

Während der Klausuren legen Sie die Handys ab und nehmen sie auch nicht mit hinaus. Jede Zuwiderhandlung gilt als Täuschungsversuch. 
( Fehlzeiten:      
Wenn Sie mehr als 15 % des Unterrichts versäumt haben, kann ein Kurs mit 00 Punkten bewertet werden. In der Sek. II ist Fehlen grundsätzlich nur bei nachweisbaren Erkrankungen oder vorher genehmigten Beurlaubungen zu entschuldigen. Alle übrigen Abwesenheiten gelten als „unentschuldigtes Fehlen“.    

( Parken                  Die Parkfläche auf dem Parkplatz vor der Schulverwaltung ist  während des Vormittags (7.30 Uhr bis 13.30 Uhr) für Schüler gesperrt! 

( Rauchen
Nur volljährige Schülerinnen und Schüler können in dem besonders ausgewiesenen Bereich der Treppenstufen vor dem Lessing-Trakt rauchen. Allen übrigen ist dies untersagt, und zwar grundsätzlich auch im öffentlichen Bereich.               
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